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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1984

Norm

StGB §72 Abs2

Rechtssatz

Für die Annahme einer (zur Begründung einer außerehelichen Lebensgemeinschaft neben der

Geschlechtsgemeinschaft erforderlichen) Wohngemeinschaft und Wirtschaftsgemeinschaft bedarf es der Führung

eines gemeinsamen Haushalts an einer zum Mittelpunkt gemeinsamer Lebensführung bestimmten Wohnstätte.
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